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138/25 ‒ Kreis Coesfeld

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für 
die Wahl des Landrats/der Landrätin und der Vertretung 
des Kreises Coesfeld am 14. September 2025 sowie ei-
ner ggf. erforderlichen Stichwahl am 28. September 2025

Gemäß Kommunalwahlordnung (KWahlO) – in der derzeit 
gültigen Fassung – fordere ich hiermit zur 

Einreichung von Wahlvorschlägen

 - für die Wahl des Kreistags des Kreises Coesfeld in den 
Wahlbezirken und aus den Reservelisten

- für die Wahl des Landrats des Kreises Coesfeld

am 14.09.2025 auf.

Wahlvorschläge hierfür sind gemäß § 15 Abs. 1 des Ge-
setzes über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein- 
Westfalen, (KWahlG) – in der derzeit gültigen Fassung,

bis spätestens 07.07.2025, 18.00 Uhr 
(gesetzliche Ausschlussfrist)

beim Wahlleiter des Kreises Coesfeld, Friedrich-Ebert-Stra-
ße 7, 48653 Coesfeld einzureichen.

Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie der §§ 46 b 
und 46 d Abs. 1 bis 5 des Kommunalwahlgesetzes – KWahlG 

– in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 
(GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. 
NRW. S. 444), – SGV. NRW. 1112 – und der §§ 25 und 26 
sowie der §§ 75 a und 75 b KWahlO weise ich hin.

Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge nach Mög-
lichkeit frühzeitig vor diesem Termin einzureichen, damit et-
waige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berüh-
ren, rechtzeitig behoben werden können.

Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwen-
den. 
Diese Vordrucke werden beim Wahlleiter des Kreises Co-
esfeld, Friedrich-Ebert-Straße 7, 48653 Coesfeld, Zimmer 
142, während der allgemeinen Öffnungszeiten bereitgehal-
ten und gemäß Kommunalwahlordnung auf Anforderung bei 
glaubhaft gemachtem Bedarf kostenlos abgegeben bzw. di-
gital zur Verfügung gestellt.
Für Auskünfte über wahlgesetzliche Bestimmungen steht 
das Wahlamt des Kreises Coesfeld unter der E-Mail-Adres-
se: wahlen@kreis-coesfeld.de oder den Telefonnummern: 
02541/18-9100, -9132 oder -9134 zur Verfügung.

Für die Wahlvorschläge weise ich auf folgende Einzelheiten 
hin:
1. Allgemeines
1.1 Der Wahlausschuss des Kreises Coesfeld hat am 

11.03.2025 das Gebiet des Kreises Coesfeld in 27 
Wahlbezirke eingeteilt. Die Einteilung wurde öffentlich 
bekannt gemacht. Sie kann über die Internetseite des 

mailto:wahlen%40kreis-coesfeld.de?subject=
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Kreises Coesfeld im Amtsblatt des Kreises Coesfeld,  
Nr. 07/2025 vom 12. März 2025 eingesehen werden.

1.2 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im 
Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Parteien), 
von mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von Wahl-
berechtigten (Wählergruppen) und von einzelnen Wahl-
berechtigten (Einzelbewerbern) – von diesen allerdings 
keine Reservelisten- eingereicht werden. (§ 15 KWahlG).

 Als Bewerber einer Partei oder einer Wählergruppe kann 
in einem Wahlvorschlag nur benannt werden, wer in ei-
ner Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlge-
biet hierzu gewählt worden ist. Kommt eine derartige 
Versammlung nicht zustande, so kann die Partei oder 
Wählergruppe ihre Bewerber in einer Versammlung von 
Wahlberechtigten aufstellen lassen.

 Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union (Unionsbürger), die in Deutschland 
wohnen, sind unter den gleichen Voraussetzungen wie 
Deutsche wählbar.

 Die Bewerber und die Vertreter für die Vertreterver-
sammlungen sind in geheimer Wahl zu wählen. Entspre-
chendes gilt für die Festlegung der Reihenfolge der Be-
werber auf der Reserveliste und für die Bestimmung der 
Bewerber als Ersatzbewerber. Stimmberechtigt ist nur, 
wer am Tage des Zusammentritts der Versammlung im 
Wahlgebiet wahlberechtigt ist. Jeder stimmberechtigte 
Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsberechtigt.

 Als Vertreter für eine Vertreterversammlung kann nur ge-
wählt werden, wer am Tage des Zusammentritts der zur 
Wahl der Vertreter einberufenen Versammlung im Wahl-
gebiet wahlberechtigt ist.

 Die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversamm-
lung und die Bewerber/Bewerberinnen sind frühestens 
ab dem 1. August 2024, die Bewerber/Bewerberinnen 
für die Wahlbezirke frühestens nach der öffentlichen Be-
kanntgabe der Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbe-
zirke zu wählen. 

 Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hier-
für vorgesehene Stelle kann gegen den Beschluss einer 
Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erhe-
ben. Auf einen solchen Einspruch ist die Abstimmung zu 
wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig. 

 Das Nähere über die Wahl der Vertreter für die Vertre-
terversammlung, über die Einberufung und Beschlussfä-
higkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie 
über das Verfahren für die Wahl des Bewerbers regeln 
die Parteien und Wählergruppen durch ihre Satzungen.

 Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des 
Bewerbers mit Angaben über Ort und Zeit der Versamm-
lung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mit-
glieder, Vertreter oder Wahlberechtigte und Ergebnis der 
Abstimmung ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 

 Hierbei haben der Leiter/die Leiterin der Versammlung 
und zwei von dieser bestimmte Teilnehmer/Teilneh-
merinnen gegenüber dem Wahlleiter/der Wahlleiterin an 
Eides statt zu versichern, dass die Wahl des Bewerbers/
der Bewerberin für das Amt des Landrats/der Landrätin 
und der Bewerber/Bewerberinnen für die Vertretung in 
geheimer Abstimmung erfolgt ist. Hinsichtlich der Reser-
velisten hat sich die Versicherung an Eides statt auch 
darauf zu erstrecken, dass die Festlegung der Reihen-
folge der Bewerber/Bewerberinnen und die Bestimmung 
der Ersatzbewerber/Ersatzbewerberinnen in geheimer 
Abstimmung erfolgt sind.

 Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und 
der Versicherung an Eides statt bis zum Ablauf der Ein-

reichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines 
gültigen Wahlvorschlags (§ 17 KWahlG).

1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der 
Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht unun-
terbrochen im Kreistag des Kreises Coesfeld, im Landtag 
für das Land Nordrhein-Westfalen oder auf Grund eines 
Wahlvorschlags aus dem Land im Bundestag vertreten, 
so kann sie einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn 
sie nachweist, dass sie einen nach demokratischen 
Grundsätzen gewählten Vorstand, eine schriftliche Sat-
zung und ein Programm hat und dass die Namen der 
Vorstandsmitglieder, die Satzung und das Programm auf 
geeignete Weise veröffentlicht sind. 

 Dies gilt nicht für Parteien, die die Unterlagen gemäß § 
6 Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Absatz 4 des Parteienge-
setzes bis zum Tage der Wahlausschreibung ordnungs-
gemäß beim Bundeswahlleiter eingereicht haben (vgl. § 
15 Absatz 2 KWahlG).

 Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, 
gemäß § 15 Absatz 2 Satz 2 KWahlG der Bundeswahl-
leiterin die Unterlagen eingereicht haben und wo und 
bis zu welchem Zeitpunkt Anträge auf Bestätigung der 
ordnungsgemäßen Einreichung von Satzung und Pro-
gramm von Parteien und Wählergruppen eingereicht 
werden können, hat das Ministerium des Innern am 10. 
Februar 2025 öffentlich bekannt gemacht (MBl. NRW. 
2025 S. 361).

1.4 Besondere Hinweise für Wählergruppen (Erklärung nach 
§ 15a Absatz 2 KWahlG):

 Eine Wählergruppe, die nach § 2 Absatz 1 Wählergrup-
pentransparenzgesetz vom 25.03.2022 (GV.NRW. S. 
412) einer Pflicht zur Rechenschaftslegung unterliegt, 
kann einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie ihm 
die Bescheinigungen beifügt, die ihr der Präsident des 
Landtags nach § 4 Absatz 2 Wählergruppentransparenz-
gesetz über die Vorlage ihrer Rechenschaftsberichte für 
die letzten zwei abgeschlossenen Rechnungsjahre er-
teilt hat. Soweit die Frist zur Einreichung des Rechen-
schaftsberichts nach § 4 Absatz 1 des Wählergruppen-
transparenzgesetzes zum Zeitpunkt der Einreichung des 
Wahlvorschlags noch nicht abgelaufen ist, ist für das 
letzte abgeschlossene Rechnungsjahr die Vorlage einer 
Erklärung nach § 15a Absatz 2 ausreichend, aus der sich 
ergibt, ob und in welcher Gesamthöhe die Wählergruppe 
in den vorangegangenen zwölf Monaten Zuwendungen 
erhalten hat; Zuwendungen eines einzelnen Zuwenders 
gemäß § 2 Absatz 2 Satz 4 des Wählergruppentranspa-
renzgesetzes sind hierbei anzugeben.

 Die Erklärung nach § 15a Absatz 2 KWahlG ist von der 
im Wahlgebiet zum Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung 
zuständigen Leitung der Wählergruppe zu unterzeich-
nen und soll nach dem Muster der Anlage 27 KWahlO 
eingereicht werden. Reicht die Wählergruppe mehrere 
Wahlvorschläge im Wahlgebiet ein, so brauchen diese 
Nachweise nur einmal eingebracht zu werden.

 Hat eine Wählergruppe die fristgerechte Einreichung der 
Rechenschaftsberichte nach § 4 Absatz 1 Wählergrup-
pentransparenzgesetz versäumt, kann sie die Einrei-
chung der Rechenschaftsberichte beim Präsidenten des 
Landtags bis zur Zulassung des Wahlvorschlags nach-
holen (§ 15a Abs. 1 KWahlG und § 26 Abs. 5a KWahlO). 

 Eine Wählergruppe, die keiner Pflicht zur Rechen-
schaftslegung nach § 2 Absatz 1 Wählergruppentrans-
parenzgesetz unterliegt, kann einen Wahlvorschlag nur 
einreichen, wenn sie zusammen mit dem Wahlvorschlag 
eine Erklärung darüber abgibt, ob und in welcher Ge-
samthöhe sie in den vorangehenden zwölf Monaten Zu-
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wendungen erhalten hat. Zuwendungen eines einzelnen 
Zuwenders gemäß § 2 Absatz 2 Satz 4 Wählergruppen-
transparenzgesetz sind anzugeben. Die Erklärung ist 
von der im Wahlgebiet zum Zeitpunkt der Abgabe der 
Erklärung zuständigen Leitung der Wählergruppe zu 
unterzeichnen und soll nach dem Muster der Anlage 27 
KWahlO eingereicht werden. Reicht die Wählergruppe 
mehrere Wahlvorschläge im Wahlgebiet ein, so sind 
diese Nachweise nur einmal zu erbringen (§ 15a Abs. 2 
KWahlG, § 26 Abs. 5b KWahlO).

 Erhält eine Wählergruppe nach Einreichung eines Wahl-
vorschlags bis zum Zeitpunkt der Wahl eine Zuwendung, 
die die Bedingungen gemäß § 2 Absatz 2 Satz 4 Wäh-
lergruppentransparenzgesetz erfüllt, teilt sie dies dem 
Wahlleiter unter Angabe des Namens und der Anschrift 
des Zuwenders sowie der Gesamthöhe der Zuwendung 
unverzüglich mit. Die Erklärung ist von der im Wahlge-
biet zum Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung zustän-
digen Leitung der Wählergruppe zu unterzeichnen und 
soll nach dem Muster der Anlage 28 KWahlO eingereicht 
werden (§ 15a Abs. 3 KWahlG, § 26 Abs. 5c KWahlO).

1.5 Besondere Hinweise für Einzelbewerber/innen (Erklä-
rung nach § 15a Absatz 2 KWahlG):

 Ein Einzelbewerber kann einen Wahlvorschlag nur ein-
reichen, wenn er zusammen mit dem Wahlvorschlag 
eine Erklärung darüber abgibt, ob und in welcher Ge-
samthöhe er in den vorangehenden zwölf Monaten 
Zuwendungen erhalten hat. Zuwendungen eines ein-
zelnen Zuwenders entsprechend § 2 Absatz 2 Satz 4 
Wählergruppentransparenzgesetz sind anzugeben. Die 
Mitteilungspflicht beschränkt sich auf Angaben über Zu-
wendungen, die der Einzelbewerber zum Zwecke seiner 
Bewerbung und Wahlkampfführung von Dritten erhalten 
hat (§ 15a Abs. 7 KWahlG).

 Erhält ein Einzelbewerber oder eine Einzelbewerberin 
nach Einreichung eines Wahlvorschlags bis zum Zeit-
punkt der Wahl eine Zuwendung, die die Bedingungen 
des § 2 Absatz 2 Satz 4 des Wählergruppentransparenz-
gesetzes erfüllt, teilt er dies dem Wahlleiter unter Angabe 
des Namens und der Anschrift des Zuwenders sowie der 
Gesamthöhe der Zuwendung unverzüglich mit. Die Er-
klärung ist zu unterzeichnen und soll nach dem Muster 
der Anlage 28 eingereicht werden. Die Mitteilungspflicht 
beschränkt sich auf Angaben über Zuwendungen, die 
der Einzelbewerber zum Zwecke seiner Bewerbung und 
Wahlkampfführung von Dritten erhalten hat.

2. Wahlvorschläge für einen Kreiswahlbezirk
2.1 Wählbar ist jede wahlberechtigte Person, die das acht-

zehnte Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens drei 
Monaten im Kreis Coesfeld ihre Wohnung, bei mehre-
ren Wohnungen ihre Hauptwohnung hat oder sich sonst 
gewöhnlich aufhält und keine Wohnung außerhalb des 
Wahlgebiets hat (§ 12 Abs. 1 KWahlG). Nicht wählbar ist, 
wer am Wahltag infolge Richterspruchs in der Bundes-
republik Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähigkeit 
zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt (§ 12 Abs. 
2 KWahlG). Wer die Staatsangehörigkeit eines Mitglied-
staates der Europäischen Gemeinschaft besitzt (Unions-
bürger/ Unionsbürgerin), ist unter den gleichen Voraus-
setzungen wie ein Deutscher / eine Deutsche wählbar (§ 
12 Abs. 1 i. V. m. § 7 KWahlG; § 44 Abs. 2 KrO).

2.2 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem 
Muster der Anlage 11a zur KWahlO eingereicht werden. 

 Er muss enthalten: 
- den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei 

oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht; 

Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbewer-
berinnen können durch ein Kennwort gekennzeich-
net werden;

- Familienname, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Ge-
burtsort, Wohnung und Wohnort, E-Mail-Adresse und 
Telefon sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers; 
bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 13 Absatz 1 
und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die Be-
schäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung 
oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, anzugeben.

- Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 
muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Lei-
tung unterzeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlä-
gen muss mindestens ein Unterzeichner seine Unter-
schrift auf dem Wahlvorschlag selbst leisten. 

 Der Wahlvorschlag soll ferner: 
 Namen und Anschrift der Vertrauensperson und der 

stellvertretenden Vertrauensperson enthalten.

2.3 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:
a) Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der 

Bewerberin nach dem Muster der Anlage 12a zur 
KWahlO. Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustim-
mungserklärung bis zum Ablauf der Einreichungs-
frist ist Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen 
Wahlvorschlags.

b) Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster 
der Anlage 13a zur KWahlO; die Bescheinigung kann 
auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der 
Anlage 11a zur KWahlO erteilt werden.

c) Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wähler-
gruppen eine Ausfertigung der Niederschrift über 
die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur 
Aufstellung der Bewerber/der Bewerberinnen mit den 
nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Versi-
cherungen an Eides statt; ihrer Beifügung bedarf es 
nicht, soweit eine Ausfertigung der Niederschrift und 
der Versicherungen an Eides statt einem anderen 
Wahlvorschlag im Wahlgebiet beigefügt ist (siehe 
auch Nr. 1.2 Abs. 8 bis 10 dieser Bekanntmachung).

d) Sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach § 13 
Abs. 1 oder 6 des KWahlG bewerben, eine Beschei-
nigung über ihr Dienst- oder Beschäftigungsverhält-
nis, falls der Wahlleiter/die Wahlleiterin dies zur Be-
hebung von Zweifeln für erforderlich hält.

2.4 Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk müssen, wenn 
die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der 
Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht unun-
terbrochen im Rat der Stadt, im Kreistag, im Landtag 
oder aufgrund eines Wahlvorschlages aus dem Land im 
Bundestag vertreten ist oder wenn es sich um Wahlvor-
schläge von Einzel- und Selbstbewerbern handelt, von 
mindestens 10 Wahlberechtigten des Wahlbezirks, für 
den der Kandidat aufgestellt ist, persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein.

 Dies gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern, 
es sei denn, dass sie in der zu wählenden Vertretung ei-
nen Sitz aufgrund eines Wahlvorschlages haben, in dem 
sie als Einzelbewerber benannt waren und der Wahlvor-
schlag von ihnen selbst unterzeichnet ist. 

 Es sind amtliche Formblätter zu verwenden. Die Wahlbe-
rechtigung ist nachzuweisen. 

 Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nach-
weis der Wahlberechtigung der Unterzeichner bis zum 
Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das 
Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlages, es sei denn, 
der Nachweis kann infolge von Umständen, die der 
Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht 
rechtzeitig erbracht werden.
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 Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern nach 
Anlage 14a zur KWahlO zu erbringen. Dabei ist fol-
gendes zu beachten:
a) Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahl-

leiter/von der Wahlleiterin kostenfrei geliefert. Bei 
der Anforderung sind der Name und ggf. die Kurz-
bezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den 
Wahlvorschlag einreichen will, bei Einzelbewerbern/
Einzelbewerberinnen das Kennwort, sowie Fami-
lienname, die Vornamen und Wohnort des/der vor-
zuschlagenden Bewerbers/Bewerberin, sowie die 
Kontaktdaten, die in die Datenschutzhinweise auf der 
Rückseite der Anlage 14a unter Nr. 3 aufzunehmen 
sind, anzugeben. Der Wahlleiter/Die Wahlleiterin hat 
diese Angaben auf den Formblättern zu vermerken.

b) Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag un-
terstützen, müssen dies auf dem Formblatt persön-
lich und handschriftlich unterschreiben; die Angaben 
zum Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und 
zur Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners/
der Unterzeichnerin sowie der Tag der Unterzeich-
nung sollen vom Unterzeichner/von der Unterzeich-
nerin persönlich und handschriftlich ausgefüllt wer-
den. Es soll eine Mailanschrift und Telefonnummer 
(sofern vorhanden) aufgeführt werden.

c) Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist auf 
dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung 
seiner Gemeinde nach dem Muster der Anlage 15 zur 
KWahlO beizufügen, dass er/sie im Kreiswahlbezirk 
wahlberechtigt ist.

d) Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte darf nur 
einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand 
mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine/
ihre Unterschrift auf allen weiteren Wahlvorschlä-
gen ungültig; die gleichzeitige Unterzeichnung eines 
Wahlvorschlags für einen Wahlbezirk und einer Re-
serveliste bleibt unberührt.

 Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Be-
werber/die Bewerberin ist zulässig, wenn dieser/diese 
wahlberechtigt ist.

2.4 Im Übrigen verweise ich für das Wahlvorschlagsverfah-
ren auf die §§ 15 bis 20 KWahlG und die §§ 24 bis 31 
KWahlO.

3. Wahlvorschläge für Reserveliste
3.1 Für die Reserveliste können nur Bewerber benannt wer-

den, die für eine Partei oder Wählergruppe antreten. Die 
Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet zuständi-
gen Leitung unterzeichnet sein.

3.2 Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11b 
zur KWahlO eingereicht werden. 

 Sie muss enthalten:
- Name und ggf. Kurzbezeichnung der einreichenden 

Partei oder Wählergruppe, die die Reserveliste ein-
reicht;

- Familienname, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Ge-
burtsort, Wohnung und Wohnort, E-Mail-Adresse und 
Telefon sowie Staatsangehörigkeit der Bewerber in 
erkennbarer Reihenfolge; bei Beamten und Arbeit-
nehmern nach KWahlG sind auch der Dienstherr und 
die Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, 
Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, an-
zugeben. 

 Die Reserveliste soll ferner: 
 Namen und Anschrift der Vertrauensperson und der stell-

vertretenden Vertrauensperson enthalten.

3.3 Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass ein 
Bewerber, unbeschadet der Reihenfolge im Übrigen, Er-

satzbewerber für einen im Wahlbezirk oder für einen auf 
einer Reserveliste aufgestellten Bewerber sein soll (§ 16 
Absatz 2 KWahlG). 

 Ist dieses der Fall, so muss die Reserveliste ferner ent-
halten:
- den Familien- und Vornamen des zu ersetzenden Be-

werbers; 
- den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Re-

serveliste, in dem oder unter der der zu ersetzende 
Bewerber aufgestellt ist.

3.4 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der 
Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht unun-
terbrochen im Rat der Stadt, im Kreistag, im Landtag 
oder aufgrund eines Wahlvorschlages aus dem Land im 
Bundestag vertreten, so muss die Reserveliste von 100 
Wahlberechtigten des Wahlgebietes persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. Für die Unterzeich-
nung gelten die Regelungen der Ziffern 2.4 a) - d) in der 
Form entsprechend, dass der Unterzeichner/ die Unter-
zeichnerin im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.

3.5 Die Zustimmungserklärung der Bewerber/der Bewerbe-
rinnen ist einzeln nach dem Muster der Anlage 12b zur 
KWahlO abzugeben. Einer Bescheinigung der Wählbar-
keit bedarf es nicht, soweit Bewerber/Bewerberinnen 
gleichzeitig für einen Wahlbezirk aufgestellt sind und die 
Bescheinigung dem Wahlbezirksvorschlag beigefügt ist.

4. Wahlvorschläge für die Wahl des Landrats des 
Kreises Coesfeld

4.1 Wahlvorschläge für das Amt des Landrats/der Landrä-
tin können auch von Parteien und Wählergruppen ge-
meinsam eingereicht werden. In diesem Fall ist der Be-
werber/die Bewerberin entweder in einer gemeinsamen 
Versammlung oder in getrennten Versammlungen der 
beteiligten Wahlvorschlagsträger zu wählen. Die Träger 
des gemeinsamen Wahlvorschlags dürfen keinen an-
deren als den gemeinsamen Bewerber wählen und zur 
Wahl vorschlagen.

 Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber/eine Be-
werberin enthalten.

 Wählbar für das Amt des Landrates / der Landrätin ist, 
wer am Wahltag Deutsche / Deutscher oder in Deutsch-
land wohnhafte / r Unionsbürgerin / Unionsbürger ist, das 
23. Lebensjahr vollendet hat und nicht vom Wahlrecht 
ausgeschlossen ist und die Gewähr dafür bietet, dass sie 
/ er jederzeit für die freiheitlich demokratische Grundord-
nung im Sinne des Grundgesetzes eintritt.

 Wer für das Amt des Landrates / der Landrätin wählbar 
ist, kann sich selbst vorschlagen.

4.2 Der Wahlvorschlag für das Amt des Landrats soll nach 
dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO eingereicht wer-
den. 

 Er muss enthalten: 
- Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder 

Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht; an-
dere Wahlvorschläge können auch durch ein Kenn-
wort des Wahlvorschlagsträgers gekennzeichnet 
werden.

- Familienname, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Ge-
burtsort, Wohnung und Wohnort, E-Mail-Adresse und 
Telefon sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers.

4.3 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss 
von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung unter-
zeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Gemeinsame 
Wahlvorschläge müssen von den für das Wahlgebiet zu-
ständigen Leitungen aller beteiligten Wahlvorschlagsträ-
ger unterzeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlägen 
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muss der Unterzeichner/die Unterzeichnerin des Wahl-
vorschlags im Wahlgebiet wahlberechtigt sein.

4.4 Aus dem Wahlvorschlag sollen ferner: 
 Namen und Anschrift der Vertrauensperson und der stell-

vertretenden Vertrauensperson hervorgehen.

4.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen:

a) Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der 
Bewerberin nach dem Muster der Anlage 12c zur 
KWahlO. Dabei hat der Bewerber/die Bewerberin zu 
versichern, dass er/sie für keine andere Wahl zum 
Bürgermeister/zur Bürgermeisterin oder Landrat/
Landrätin kandidiert. Die ordnungsgemäße Abgabe 
der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Ein-
reichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe eines 
gültigen Wahlvorschlags.

b) Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster 
der Anlage 13b zur KWahlO; die Bescheinigung kann 
auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der 
Anlage 11d zur KWahlO abgegeben werden.

c) Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergrup-
pen eine Ausfertigung der Niederschrift über die Ver-
sammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstel-
lung des Bewerbers/der Bewerberin (Anlage 9c zur 
KWahlO) mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorge-
schriebenen Versicherungen an Eides statt (Anlage 
10c zur KWahlO).

4.6 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der 
Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht unun-
terbrochen im Kreistag, im Landtag oder aufgrund eines 
Wahlvorschlages aus dem Land im Bundestag vertreten 
oder handelt es sich um Wahlvorschläge von Einzel- und 
Selbstbewerbern, so müssen sie von mindestens 290 
Wahlberechtigten des Kreises persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein; dies gilt auch für Wahlvor-
schläge von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen.

 Dies gilt nicht, wenn der bisherige Landrat als Bewerber 
vorgeschlagen wird. 

 Die Unterstützungsunterschriften sind auf amtlichen 
Formblättern zu erbringen. Dabei ist folgendes zu beach-
ten:
a) Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahl-

leiter/von der Wahlleiterin kostenfrei geliefert. Bei 
der Anforderung sind der Name und ggf. die Kurz-
bezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den 
Wahlvorschlag einreichen will, bei Einzelbewerbern/
Einzelbewerberinnen das Kennwort, sowie Fami-
lienname, die Vornamen und Wohnort des/der vor-
zuschlagenden Bewerbers/Bewerberin, sowie die 
Kontaktdaten, die in die Datenschutzhinweise auf der 
Rückseite der Anlage 14c unter Nr. 3 aufzunehmen 
sind, anzugeben. Der Wahlleiter/Die Wahlleiterin hat 
diese Angaben auf den Formblättern zu vermerken.

b) Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvorschlag un-
terstützen, müssen dies auf dem Formblatt persön-
lich und handschriftlich unterschreiben; die Angaben 
zum Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und 
zur Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners/
der Unterzeichnerin sowie der Tag der Unterzeich-
nung sollen vom Unterzeichner/von der Unterzeich-
nerin persönlich und handschriftlich ausgefüllt wer-
den. Es soll eine Mailanschrift und Telefonnummer 
(sofern vorhanden) aufgeführt werden.

c) Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist auf 
dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung 
seiner Gemeinde nach dem Muster der Anlage 15 
zur KWahlO beizufügen, dass er/sie im Wahlgebiet 
wahlberechtigt ist.

d) Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte darf nur 
einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand 
mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine/
ihre Unterschrift auf allen weiteren Wahlvorschlä-
gen ungültig; die gleichzeitige Unterzeichnung eines 
Wahlvorschlags für einen Wahlbezirk und einer Re-
serveliste bleibt unberührt.

 Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den 
Bewerber/die Bewerberin ist zulässig, wenn dieser/
diese in der Gemeinde wahlberechtigt ist.

 Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nach-
weis der Wahlberechtigung der Unterzeichner bis zum 
Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das 
Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlages, es sei denn, 
der Nachweis kann infolge von Umständen, die der 
Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht 
rechtzeitig erbracht werden.

4.7 Gemeinsame Wahlvorschläge sind zulässig. 
 Es sind jeweils alle Wahlvorschlagsträger zu benen-

nen. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag muss von der 
jeweiligen für das Wahlgebiet zuständigen Leitung aller 
Wahlvorschlagsträger unterzeichnet sein. Unterstüt-
zungsunterschriften auf amtlichen Formblättern sind 
beizubringen, wenn keiner der Wahlvorschlagsträger 
die Voraussetzungen des KWahlG erfüllt, d.h. wenn alle 
beteiligten Wahlvorschlagsträger unter die in Ziffer 4.6 
genannten Parteien und Wählergruppen fallen.

4.8 Bewerberinnen und Bewerber können nicht gleichzeitig 
für die Wahl zum Bürgermeister oder Landrat in mehre-
ren Gemeinden und Kreisen kandidieren.

4.9 Im Übrigen wird auf die Bestimmungen der §§ 46 b bis 
46 e Kommunalwahlgesetz sowie auf die §§ 75 a und 75 
b der Kommunalwahlordnung verwiesen.

Coesfeld, den 28.04.2025

gez. Dr. Tepe
Der Kreiswahlleiter für die Kommunalwahlen



Amprion GmbH · Robert-Schuman-Straße 7 · 44263 Dortmund 

 

ANKÜNDIGUNG VON VORARBEITEN 
FÜR DIE TRASSENPLANUNG  
 

Ortsübliche Bekanntmachung im Bereich Dülmen 
Erdkabelverbindung Korridor B 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
Amprion hat als zuständiger Übertragungsnetzbetreiber den gesetzli-
chen Auftrag, das Übertragungsnetz im Zuge der Energiewende 
um- und auszubauen. 
 
In den kommenden Jahrzehnten wird die Stromerzeugung durch er-
neuerbare Energien in Norddeutschland deutlich zunehmen. Der dort 
erzeugte Strom muss in großen Mengen dorthin gelangen, wo er be-
nötigt wird: in die Verbrauchszentren im Westen Deutschlands. Dazu 
dient die Erdkabelverbindung Korridor B. Sie leistet einen zentralen 
Beitrag, um Deutschlands größten Ballungsraum, das Ruhrgebiet, kli-
mafreundlich mit Strom zu versorgen. Korridor B ist eine der wichtigs-
ten Nord-Süd-Verbindungen für die Energiewende. Sie besteht aus 
den Leitungsbauvorhaben Nr. 48 (Heide/West – Polsum) und Nr. 49 
(Wilhelmshaven – Hamm) des Bundesbedarfsplangesetzes (BBPlG). 
Die neue Stromverbindung verläuft durch die Bundesländer Schles-
wig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen.  
 
Für die Erstellung der Ausführungsplanung sind im geplanten Tras-
senverlauf des Erdkabelprojektes Baugrunduntersuchungen durchzu-
führen, um detaillierte Kenntnisse über die Bodenverhältnisse zu er-
langen. 
 
Die angekündigten Vorarbeiten dienen zur Erhebung essenzieller Da-
ten, die für die weitere Planung des Vorhabens erforderlich sind. In 
diesem Zusammenhang sind die Untersuchungen an den ausgewähl-
ten Stellen nicht als konkrete Bauvorbereitung/-ausführung zu verste-
hen, sondern dienen der Aufklärung der generellen natürlichen und 
sonstigen Gegebenheiten (Topografie, Gewässer, Boden, Grundwas-
ser etc.), die für die Vorbereitung und Detaillierung der Planung not-
wendig sind. 
 
Mit dieser ortsüblichen Bekanntmachung werden den von den Unter-
suchungen betroffenen Eigentümern und Nutzungsberechtigten die 
Vorarbeiten nach § 44 Abs. 2 EnWG bekanntgemacht. 
 
Die Vorarbeiten erstrecken sich für das Gesamtprojekt über einen 
Zeitraum von ca. 2 Jahren und sind in einigen Bereichen bereits er-
folgt. In der oben genannten Kommune werden die noch ausstehen-
den Vorarbeiten voraussichtlich im Zeitraum von 
 
 

JUNI 2025 BIS AUGUST 2025 
 

durchgeführt. Sollten die geplanten Arbeiten über diesen Zeitraum 
hinaus gehen, bzw. erst nach Ablauf des Zeitraums durchgeführt wer-
den können, wird dies in einer erneuten Ankündigung bekannt ge-
macht.  
 
Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grundstücken, auf denen 

alle notwendigen Vorarbeiten bereits auf Grundlage einer  
vorherigen Ankündigung durchgeführt werden konnten, können diese 
Ankündigung als gegenstandlos betrachten. 
 
Die Flurstücke, auf denen die im folgenden beschriebenen Arbeiten 
durchgeführt werden, sind der beigefügten Flurstücksliste zu entneh-
men. 
 
Durchzuführende Maßnahmen: 
 
Archäologische Untersuchungen:  
In Abstimmung mit den zuständigen Denkmalschutzbehörden müssen 
bauvorgreifend auf bestimmten Flächen archäologische Voruntersu-
chungen durchgeführt werden. Die Vorarbeiten sind erforderlich, um 
obertägig nicht sichtbare Denkmäler im Planungsbereich zu lokalisie-
ren und zu dokumentieren. 
  
Begehung und Oberflächenabsuche: Offene oder nur geringfügig 
bewachsene Äcker werden zu Fuß abgegangen. Dabei wird u.a. die 
Geländestruktur auf Auffälligkeiten wie Erhebungen oder Bewuchs-
merkmale untersucht. Funde, die an der Oberfläche liegen, werden 
aufgesammelt. Stellenweise können Sonden zum Einsatz kommen, 
die in geringer Tiefe Metallgegenstände aufspüren. Geringmächtige 
Bodeneingriffe zum Bergen der Funde sind in der Regel spatenbreit, 
nicht tiefer als 40 cm und werden sofort wieder verfüllt. Die Arbeiten 
sind in der Regel innerhalb von 2 Tagen abgeschlossen. 
  
Geophysikalische Prospektion: Mithilfe empfindlicher Messgeräte 
werden Änderungen in magnetischen oder elektrischen Feldern regis-
triert und ggf. unterirdisch vorhandene Strukturen sichtbar gemacht. 
Die Untersuchungen können sowohl mit Handgeräten zu Fuß als auch 
mit kleineren Fahrzeugen durchgeführt werden, Bodeneingriffe finden 
nicht statt. Die Arbeiten sind in der Regel innerhalb von einer Woche 
abgeschlossen. 
  
Archäologische Prospektion und Ausgrabungen: Viele Denkmäler 
können nur durch Ausgrabungstätigkeiten erfasst werden. Wenn ein 
Verdacht auf einer Fläche besteht, kann durch einen Bodeneingriff bis 
auf das archäologische Niveau überprüft werden, ob er sich bestätigt. 
In diesem Fall wäre eine archäologische Ausgrabung der Fläche die 
Folge. Der Bodeneingriff beschränkt sich hierbei auf die Ausmaße des 
späteren Baueingriffs, d.h. in der Regel auf eine Breite von maximal 
40 Meter. Die Grabungstätigkeiten finden meist mit einem Kettenbag-
ger statt. Die ausgehobenen Bodenmieten werden üblicherweise di-
rekt auf der Fläche und getrennt nach Bodenart gelagert, um später 
wieder entsprechend eingebaut werden zu können. Abhängig von der 
Größe der Voruntersuchungsfläche, dem ggf. vorgefundenen Boden-
denkmal und den Witterungsverhältnissen, sind die Arbeiten in der 
Regel innerhalb von 1 bis 4 Wochen abgeschlossen. 
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Allgemeine Informationen 
Alle Arbeiten werden unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Bo-
denschutzbestimmungen vorgenommen. Gleichzeitig werden diese 
von einem Bodenkundler begleitet. Für die Durchführung der vorge-
nannten Untersuchungen kann es punktuell erforderlich sein, Rück-
schnitte von Bewuchs vorzunehmen. Rückschnittarbeiten werden von 
uns stets nur in dem unbedingt erforderlichen Umfang durchgeführt. 
 
Zum Erreichen der Untersuchungspunkte (in der Regel durch Erkun-
dungstrupps und Raupenfahrzeuge) werden Zuwegungen zu diesen 
notwendig. Es werden hierzu überwiegend öffentliche Straßen befah-
ren und nur auf möglichst kurzen Strecken land- und forstwirtschaftli-
che oder ggf. auch private Wege genutzt, die ggf. temporär ertüchtigt 
werden müssen. Die Anfahrt erfolgt entsprechend der Bodenbeschaf-
fenheit. Gegebenenfalls wird die Zuwegung zu den Untersuchungs-
punkten abseits befestigter Wege mit einer temporären Baustraße 
(z.B. Auslegung von Stahlplatten) hergestellt.  
 
Mit den Arbeiten haben wir verschiedene Dienstleister beauftragt. Sie 
wurden von uns angewiesen, das Recht zum Betreten von Grundstü-
cken äußerst schonend auszuüben. Im Zuge der Arbeiten verursachte 
Flur- und Aufwuchsschäden werden von unseren Dienstleistern in Ab-
stimmung mit den Eigentümern/Bewirtschaftern aufgenommen. Wir 
werden diese sodann entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in  
§ 44 Abs. 3 EnWG entschädigen. Mindestens 14 Tage vor Durchfüh-
rung der Maßnahmen werden Eigentümern und ggf. Nutzungsberech-
tigte über den genauen Termin der Baugrunduntersuchung auf den 
betroffenen Flurstücken durch die beauftragte Bohrfirma noch einmal 
individuell informiert. 
 
Eine Inanspruchnahme der Flurstücke erfolgt nur im Rahmen der 
oben beschriebenen Vorarbeiten und auf Grundlage des § 44 EnWG. 
Gemäß Absatz 1 müssen Eigentümer und sonstige Nutzungsberech-
tigte diese Arbeiten dulden, da sie zur Vorbereitung der Planung die-
nen und hiermit ordnungsgemäß angekündigt werden. 
 
Bei allen Vorarbeiten im Bereich der zukünftigen Trasse setzen wir 
höchste Standards für den Schutz von Mensch und Umwelt. Die Be-
lange von Umwelt, Natur und Landschaft nehmen wir dabei sehr ernst 
und halten uns streng an die gesetzlichen Vorgaben. Wir versuchen 
zudem die temporäre Störung der Wohn- und Erholungsfunktionen 
während der Erkundungsphase durch vorausschauende Planung, Ab-
sprachen mit Behörden und Betroffenen sowie den Einsatz schonen-
der Technologien so gering wie möglich zu halten. 
 
Die genannten Vorarbeiten stellen keinerlei Vorentscheidung für das 
geplante Vorhaben dar. Sie dienen lediglich der fachgerechten Erstel-
lung der Antragsunterlagen. Wir werden das Vorhaben darüber hinaus 
frühzeitig und umfassend kommunikativ begleiten. 
 
Wir bedanken uns vorab bei allen betroffenen Eigentümern und sons-
tigen Nutzungsberechtigten für Ihr Verständnis. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
 
EQOS Energie 
Telefon: 0173-7292417 
E-Mail: Amprion-KorridorB-Sued@eqos-energie.com 
 

 
LISTE DER FLURSTÜCKE IM BEREICH 
Dülmen 
 
Nachfolgende Flurstücke sind von den Untersu-
chungen und/oder Rückschnitten betroffen: 
 
Gemarkung: Merfeld 

Flur 004 

Flurstücke: 36 

Flur 005 

Flurstücke: 62, 64 
 

Gemarkung: Rorup 

Flur 031 

Flurstücke: 103, 105, 106, 107 
 

 
 
Flurstücke betroffen als Zuwegungen 
 
Gemarkung: Merfeld 

Flur 004 

Flurstücke: 13, 34, 35, 8 

Flur 005 

Flurstücke: 2, 53, 63 

 

Gemarkung: Rorup 

Flur 031 

Flurstücke: 102, 106, 107, 109, 119, 88 
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140/25 ‒ Stadt Dülmen/ÖbVI Drerup

Bekanntmachung über die Offenlegung einer Grenznie-
derschrift in der Gemarkung Dülmen Stadt 

Anlass der Liegenschaftsvermessung ist die Teilung des 
Grundstücks Gemarkung Dülmen Stadt, Flur 3, Flurstück 
705. Weil die Eigentümer eines angrenzenden Flurstücks 
als Beteiligte nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand 
ermittelt werden können, werden das Ergebnis der Grenzer-
mittlung sowie die Abmarkung durch Offenlegung bekannt 
gegeben. 

Betroffen ist das in 48249 Dülmen an der westlichen Seite 
des o. g. Flurstücks gelegene Grundstück mit der Kataster-
bezeichnung: Gemarkung Dülmen Stadt, Flur 3, Flurstücke 
297 und 461. Diese Grundstücke grenzen an das vermes-
sene Grundstück an; Eigentümer sind für die Grundstücke 
nicht ermittelt. (Die Anlieger) 

Gemäß § 21 Abs. 5 des Gesetzes über die Landesvermes-
sung und das Liegenschaftskataster vom 5. März 2005 
(Vermessungs- und Katastergesetz- VermKatG NRW, SGV.
NRW.7134), in der zur Zeit geltenden Fassung, erfolgt die 
Bekanntgabe des Ergebnisses der Grenzermittlung und der 
Abmarkung von Grundstücksgrenzen durch Offenlegung der 
Grenzniederschrift vom 17.02.2025 zur Geschäftsbuchnum-
mer 220489 in der Zeit vom 22.04.2025 bis 20.05.2025  

in der Geschäftsstelle des Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieurs Dipl.-Ing. Julian Drerup, 

Nonnenwall 2, 48249 Dülmen (Tel 02594 - 84848) während 
der nachstehenden Servicezeiten: 

Montag bis Freitag von 08:00 bis 17:00 Uhr. 

Während der Offenlegungszeiten ist die Grenzniederschrift 
zur Einsichtnahme bereitgestellt. Den betroffenen Eigen-
tümern und Eigentümerinnen, Inhabern und Inhaberinnen 
grundstücksgleicher Rechte ist Gelegenheit gegeben, sich 
über das Ergebnis der Grenzermittlung und die Abmarkung 
unterrichten zu lassen. Um Wartezeiten zu verkürzen be-
steht die Möglichkeit einer Terminabsprache. Diese kann te-
lefonisch unter der Rufnummer Tel 02594 – 84848 erfolgen. 

Belehrung über Einwendungen gegen die Grenzermittlung: 
Das Ergebnis der Grenzermittlung gilt gemäß § 19 Abs.1 in 
Verbindung mit § 21 Abs. 5 VermKatG NRW als anerkannt 
und die Grenzen somit als festgestellt, wenn nicht innerhalb 
eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist Einwen-
dungen erhoben werden. Einwendungen gegen die Gren-
zermittlung sind schriftlich oder zur Niederschrift bei mir un-
ter der Anschrift Nonnenwall 2, 48249 Dülmen zu erheben. 

Belehrung über den Rechtsbehelf gegen die Abmarkung: 
Gegen die Abmarkung kann innerhalb eines Monats nach 
Ablauf der Offenlegungsfrist Klage erhoben werden. Die Kla-
ge ist beim Verwaltungsgericht Münster, Piusallee 38, 48147 
Münster schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten/der Urkundsbeamtin in der Geschäftsstel-
le des Verwaltungsgerichts Köln zu erklären.  

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßga-
be der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr 
bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten 
im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – (SGV.
NRW.320) in der jeweils geltenden Fassung eingereicht 
werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qua-
lifizierten elektronischen Signatur nach § 2 Nummer 3 des 
Signaturgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. 1 S. 876) in der 
jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die elektro-
nische Poststelle des Gerichts übermittelt werden.

Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen der Klage und 
allen Schriftsätzen vorbehaltlich des § 55a Abs. 2 Satz 2 
Verwaltungsgerichtsordnung Abschriften für die übrigen Be-
teiligten beigefügt werden (§ 81 VwGO).  

Falls die Frist zur Erhebung von Einwendungen gegen das 
Ergebnis der Grenzermittlung oder die Frist zur Klageerhe-
bung gegen die Abmarkung durch das Verschulden eines 
von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so wür-
de dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

Bei der Verwendung der elektronischen Form sind beson-
dere technische Rahmenbedingungen zu beachten. Die 
besonderen technischen Voraussetzungen sind unter www.
egvp.de aufgeführt. 

Diese öffentliche Bekanntmachung ist zusätzlich im Internet 
unter www.duelmen.de einsehbar. 

Dülmen, den 16.04.2025 

gez. Dipl.-Ing. Julian Drerup, ÖbVI

141/25 ‒ Sparkasse Westmünsterland

Aufgebote von Sparurkunden der Sparkasse Westmün-
sterland

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 313688061 geführten Spareinlage beantragt das 
Aufgebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 10.07.2025 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 10.04.2025 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Aufgebot

Der Gläubiger der bei der Sparkasse Westmünsterland mit 
der Nr. 338159221geführten Spareinlage beantragt das Auf-
gebot der hierüber ausgestellten Sparurkunde. 
 
Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND fordert den Inha-
ber der Urkunde auf, spätestens bis zum 10.07.2025 seine 
Rechte unter Vorlage der obigen Sparurkunde anzumelden.

Sollten bis zu diesem Termin keine Ansprüche geltend ge-
macht werden, wird die Urkunde für kraftlos erklärt.

Ahaus / Dülmen, den 10.04.2025 

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand


